
  
 
  

Bundesverband der Berufsbetreuer*innen (BdB) erstmals zu Anhörung 

im Bundesverfassungsgericht geladen 

Stellungnahme zu ambulanten ärztlichen Zwangsmaßnahmen 

Hamburg, den 5. Juli 2024 – Erstmals wird der Bundesverband der Berufsbetreuer*innen 
(BdB) als sachkundiger Dritter im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angehört. Das 
Thema hat Brisanz: Es geht um ärztliche Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen, in denen 
Betroffene leben und medizinisch versorgt werden können. Neben dem BdB sind neun 
weitere Institutionen geladen, unter anderem die Bundesärztekammer. Der BdB-
Geschäftsführer Dr. Harald Freter: „Wir werten dies als Anerkennung unserer Expertise 
durch das höchste Gericht.“ 

Ein Gegensatz: das Interesse der Mehrheit oder das Leid des Einzelnen 

Zwangsbehandlungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie zum Schutz des 
Betroffenen vor schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod unerlässlich sind und 
der Betroffene die Notwendigkeit krankheitsbedingt nicht erkennen kann. Aktuell ist die 
Durchführung nur in Krankenhäusern erlaubt, da dort eine adäquate medizinische 
Versorgung und ggf. erforderliche Nachbehandlungen gewährleistet sind. Das Gericht prüft, 
ob Zwangsbehandlungen zukünftig in Ausnahmefällen auch außerhalb von Krankenhäusern 
in einem ambulanten Kontext zulässig sein sollen, wenn auch dort eine ausreichende 
medizinische Versorgung gewährleistet ist. Hintergrund sind gesundheitliche Nachteile, die 
durch eine Verlegung in ein Krankenhaus entstehen können, wie beispielsweise massive 
(Re-)Traumatisierungen.  

Dazu hat der BdB eine Stellungnahme abgegeben. BdB-Jurist Kay Lütgens: „Es ist zu 
befürchten, dass erste Ausnahmen vom Verbot einer ambulanten Zwangsbehandlung zu 
einer Art „Dammbruch“ führen könnten, weil eine Behandlung im eigenen Wohnumfeld von 
Dritten als eine weniger einschneidende Maßnahme angesehen wird.“ Eine strikte 
Ablehnung von Lockerungen bedeutet jedoch auch, dass einzelne Menschen im Interesse 
einer Mehrheit quasi „geopfert“ würden. Kay Lütgens erläutert: „Einzelne Personen werden 
enormen Strapazen ausgesetzt, verbunden mit gravierenden gesundheitlichen Nachteilen, 
nur um eine ambulante Zwangsbehandlung grundsätzlich zu vermeiden.“  

In diesem Spannungsfeld kann sich der BdB eine moderate Lockerung der jetzt geltenden 
Regeln vorstellen – jedoch nur unter sehr strengen Voraussetzungen. Der BdB hält es 
beispielsweise für angebracht, neben dem*der rechtlichen Betreuer*in speziell geschulte 
Fachbetreuer*innen einzusetzen. 

Eingriff in Grundrechte 

Verbandsjurist Kay Lütgens: „Jede Zwangsmaßnahme – ob ambulant oder stationär – ist ein 
gravierender Eingriff in die Grundrechte des Einzelnen. Grundsätzlich ist Zwang mit Artikel 
14 der UN BRK, der das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit von Menschen mit 
Behinderungen garantiert, unvereinbar. Ein grundsätzlicher Wandel im Umgang mit Zwang 
ist notwendig, um die Rechte und Würde der betreuten Personen zu schützen.“ Es sei 
deswegen keine Option neuere „mildere“ Formen von Zwang zu etablieren.  

Es sei grundsätzlich die Alternative zu wählen, die den Einzelnen am wenigsten belaste, sagt 
Kay Lütgens: „Jede*r Bürger*in hat ein Recht auf Schutz. Zwangsmaßnahmen sind aus 
unserer Sicht nur dann zulässig, wenn sie die Betroffenen geringstmöglich belasten und 
tatsächlich nötig sind, um schwerste gesundheitliche Schäden zu vermeiden – eben als 
ultima ratio!“ 

 



  
 
  
Hemmschwelle könnte sinken  

Seit Jahren kämpfen Pflegeeinrichtungen mit dem Fachkräftemangel. Der BdB warnt vor der 
Gefahr, dass Zwang bei Lockerungen im ambulanten Kontext nicht nur als ultima ratio 
eingesetzt werden könnte, sondern „als günstige Strategie für die Versorgung ‚schwieriger‘ 
Personengruppen. Dies könnte dazu führen, dass die Hemmschwelle für Beantragung und 
gerichtliche Genehmigung von Zwangsbehandlungen sinkt“, so Lütgens weiter. 

Mehr Informationen:  

www.berufsbetreuung.de | X (Twitter): @BdB_Deutschland 
 
Pressekontakt:  

nic communication & consulting | Bettina Melzer 

Tel.: 030 34 66 19 41 | mobil: 0163 – 575 1343 | bm@niccc.de | www.niccc.de 

 

Angebot an Journalist*innen: Sie wollen einmal einen Berufsbetreuer oder eine 
Berufsbetreuerin in Ihrer Nähe begleiten? Sie brauchen ein Beispiel von Klient*innen, die von 
Berufsbetreuung profitieren? Möchten Sie eine Expertin oder einen Experten aus Ihrer 
Region sprechen? Oder benötigen Sie mehr Hintergrundinformationen? 
 
Rufen Sie uns einfach an. Oder schreiben Sie uns. Wir helfen gern weiter! 

 

Über den BdB:  

Der Bundesverband der Berufsbetreuer*innen (BdB) ist mit 8.000 Mitgliedern die größte 
Interessenvertretung des Berufsstandes. Er ist die kollegiale Heimat seiner Mitglieder und 
macht Politik für ihre Interessen. Er stärkt seine Mitglieder darin, Menschen mit 
Betreuungsbedarf professionell zu unterstützen, ein Leben nach eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu führen – selbstbestimmt und geschützt.  
 
Der BdB wurde 1994 gegründet – zwei Jahre, nachdem mit dem Betreuungsgesetz Konzepte 
wie „Entmündigung“ und „Vormundschaft“ für Erwachsene abgelöst wurden. Bereits damals 
leitete ihn der Gedanke, Menschen mit Betreuungsbedarf in Deutschland professionell zu 
unterstützen, so dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.  
Mit seiner fachlichen Expertise und viel Idealismus setzte sich der Verband bereits frühzeitig für 
mehr gesellschaftliche Teilhabe betreuter Personen ein, wie sie erst später gesetzlich verankert 
wurde.  
 
Handeln und Entscheidungen der BdB-Mitglieder basieren auf demselben humanistischen 
Menschenbild, das auch der UN-Menschenrechtskonvention von 1948 und der UN-
Behindertenrechtskonvention von 2006 zugrunde liegt.  
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